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RS OGH 1956/10/17 7Ob525/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1956

Norm

ABGB §151

ZPO §2

ZPO §226

ZPO §461

ZPO §502 Abs1

ZPO §514

Rechtssatz

Solange nicht feststeht, daß der Gegenstand des Rechtsstreites nicht zum frei verfügbaren Vermögen des

Minderjährigen gehört, muß diesem das Recht, Klage zu erheben und Rechtsmittel zu ergreifen, eingeräumt werden.
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